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Mitmachen & Gewinnen:  
Die gesunde Frühstückspause mit radio SAW
Bei Ihnen gibt es in der Firma nur ein schnell und einfach belegtes Brot 
am Schreibtisch oder in der Werkhalle? Dann haben wir zusammen mit 
den Muckefucks von radio SAW ein besonderes Angebot für Sie und Ihre 
Mitarbeitenden. 
In der Zeit vom 28. Mai bis 20. Juni verlosen wir in Sachsen-Anhalt 
gemeinsam mit radio SAW „Gesunde Frühstückspausen“. Bewerben 
können Sie sich ab 20. Mai auf www.radiosaw.de und mit etwas Glück 
gewinnen Sie ein gesundes und reichhaltiges Frühstück für Ihr Team. 
Wir kommen mit allem, was es für eine tolle Frühstückspause braucht 
zu Ihnen ins Unternehmen. Freuen Sie sich auf ein reichhaltiges Früh-
stücksbuffet, ein unterhaltsames Gewinnspiel und Give-Aways für 
Ihr Team. Zusätzlich erhalten Sie und Ihre Mitarbeitenden von einem 
Ernährungscoach der IKK gesund plus nützliche Tipps zu gesunden 
Lebensmitteln sowie einer ausgewogenen Lebensweise.

 www.ikk-gesundplus.de/gesundefruestueckspause

Reminder Gesundheitsförderung: 
Testen Sie unser Kompaktangebot
Unsere ExpertInnen zeigen Ihnen an zwei Gesundheitstagen beispiel-
haft, was Sie oder Ihre Mitarbeitenden für Ihre Gesundheit tun können.
Bei unseren Besuchen führen wir ergebnisorientierte Screenings und 
Analysen bei Ihnen vor Ort durch, zu der jeder Teilnehmende eine indivi-
duelle Auswertung und persönliche Handlungsempfehlung erhält. Hier-
für benötigen wir 15 min je Messung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann füllen Sie unser kurzes Online-Formular aus oder nehmen Sie 
Kontakt mit Ihrem IKK-Kundenbetreuer oder Ihrer IKK-Kundenbetreue-
rin auf. Wir freuen uns auf Sie und besprechen gemeinsam die näch-
sten Schritte! Unser kostenfreies Angebot wurde wegen der großen 
Nachfrage bis  Ende August verlängert!

 www.ikk-gesundplus.de/jgp-kompakt

Sehr geehrte Leser, 
sehr geehrte Leserinnen,

in unserem heutigen Newsletter laden wir Sie 
zu einem gesunden Gewinnspiel ein. Sie haben 
richtig gelesen: Wir verlosen zusammen mit 
den Muckefucks von radio SAW „Die gesunde 
Frühstückspause“! Apropos Gesundheit: Erin-
nern möchten wir Sie an unser Angebot „Job-
GesundPlus kompakt“. Machen Sie noch mit!
Die Prüfung des regelmäßigen Jahresarbeits-
entgelts (JAE) ist nicht trivial. Nutzen Sie ab 
sofort unseren neuen JAE-Rechner!
Profil NEWS wünscht Ihnen mit allen weiteren 
Themen eine interessante Lektüre.
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Bereits das „Haushaltsfinanzierungs-
gesetz 2024“ brachte Änderungen 
beim Elterngeld, die sich sowohl auf 
die Partnermonate für Geburten ab 
dem 1. April 2024 auswirken, als auch 
auf höherverdienende Eltern. Mit dem 
„Zweiten Haushaltsfinanzierungs-
gesetz 2024“, das am 27. März 2024 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
wurde, sind die entsprechenden Rege-
lungen im BEEG (Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz) kurz vor ihrem 
Inkrafttreten erneut geändert worden.

Paralleler Bezug von Elterngeld
Für Geburten seit dem 1. April 2024 
ist ein gleichzeitiger Bezug von Basi-
selterngeld grundsätzlich nur noch 
maximal für einen Monat und nur 
innerhalb der ersten zwölf Lebensmo-
nate des Kindes möglich. Von dieser 
Einschränkung sind im ersten Schritt 

sowohl Frühchen, die mindestens 
sechs Wochen vor dem errechneten 
Entbindungstermin geboren wurden, 
als auch Mehrlingsgeburten ausge-
nommen worden. Mit dem „Zweiten 
Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024“ 
kam eine dritte Ausnahmeregelung 
hinzu. Danach können Eltern immer 
dann weiter nach Bedarf, insbeson-
dere für mehr als einen Monat gleich-
zeitig Basiselterngeld beziehen, wenn 
das neugeborene Kind mit einer 
Behinderung zur Welt kommt oder es 
Geschwisterkinder mit Behinderung 
gibt, sofern ein Geschwisterbonus 
gewährt wird.
Für Geburten bis zum 31. März 2024 
entfällt der Elterngeldanspruch, 
sofern die berechtigte Person im letz-
ten abgeschlossenen Veranlagungs-
zeitraum vor der Geburt des Kindes 
ein zu versteuerndes Einkommen 

von mehr als 300.000 Euro erzielte. 
Erfüllt auch eine andere Person die 
Anspruchsvoraussetzungen, entfällt 
der Anspruch, wenn die Summe 
des zu versteuernden Einkommens 
beider Personen mehr als 250.000 
Euro betragen hat.

Einkommensgrenzen abgesenkt
Für Geburten seit dem 1. April 2024 
wurden zunächst 150.000 Euro für 
Alleinerziehende bzw. 200.000 Euro 
für Paare festgelegt. Mit dem „Zwei-
ten Haushaltsfinanzierungsgesetz 
2024“ erfolgte hier eine Gleichstel-
lung dahingehend, dass einheitlich 
200.000 Euro maßgebend sind. Zwölf 
Monate später, also für Geburten ab 
dem 1. April 2025, sinkt die Einkom-
mensgrenze nochmals auf dann 
175.000 Euro – wiederum einheitlich 
für Alleinerziehende und Paare.

Elterngeld und Elternzeit 
BEEG in kurzer Folge erneut geändert

05/24

Für viele Unternehmen hat es in den vergangenen Wochen 
und Monaten Tarifabschlüsse mit inflationsbedingt häufig 
sehr deutlichen Lohn- und Gehaltssteigerungen gegeben. 
In der Praxis kann das dazu führen, dass für Beschäftigte mit 
Vergütungsgruppen, die bislang mit ihrem regelmäßigen 
Jahresarbeitsentgelt nicht an der sog. Versicherungspflicht-
grenze kratzten, nunmehr Krankenversicherungsfreiheit 
besteht. Bei der Feststellung unterstützt unser neuer JAE-
Rechner – einschließlich prüffähiger Dokumentation für die 
Entgeltunterlagen.

Hintergrund: Abgrenzung zwischen GKV und PKV
Die Höhe des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts (JAE) ent-
scheidet über den krankenversicherungsrechtlichen Status 
von Arbeitnehmern. In unserem dualen System stellt die 
JAE-Grenze ein wesentliches Instrument zur Abgrenzung 
zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung 
dar. Anzuwenden ist entweder die allgemeine JAE-Grenze 
(als Standardfall) oder die besondere JAE-Grenze (bei 
Bestands-/Vertrauensschutz). Für das Kalenderjahr 2024 
hat der Verordnungsgeber die Grenzen festgesetzt auf 
69.300 Euro(allgemeine) bzw. 62.100 Euro(besondere).

Prüfung JAE – alles andere als trivial
Die Herausforderung liegt darin, die verschiedenen Vergü-
tungsbestandteile hinsichtlich ihrer Entgelteigenschaft und 
ihrer Regelmäßigkeit rechtlich einwandfrei zu bEuroteilen. 
Bei der anzustellenden Prüfung hilft unser neuer JAE-Rech-
ner! Dieser listet die gängigsten Einnahmen auf und liefert die 
entsprechende BEuroteilung.

Wann entfalten die Änderungen ihre Wirkung?
Kommen wir zurück zu den Tarifabschlüssen: Die Krankenver-
sicherungspflicht endet im Falle von Entgelterhöhungen mit 
Ablauf des Kalenderjahres – vorausgesetzt, dass das regelmä-
ßige JAE auch die vom Beginn des nächsten Kalenderjahres an 
geltende JAE-Grenze übersteigt. Somit muss eine nochmalige 
Prüfung zum Jahreswechsel erfolgen. Bei Neueinstellungen 
besteht hingegen Versicherungsfreiheit von Beginn an, sofern 
das regelmäßige JAE vorausschauend betrachtet die JAE-Grenze 
übersteigt. Und hierbei kann ein Tarifabschluss eine bestimmte 
Vergütungsgruppe bereits in ein anderes Licht rücken.

Unser Tipp: Der GKV-Spitzenverband liefert Antworten auf 
häufige Praxisfragen in seinen Grundsätzlichen Hinwei-
sen „Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern bei 
Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze“.
 www.informationsportal.de

Service für Firmenkunden 
Neuer JAE-Rechner ist online
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Keine höheren Verpflegungspau-
schalen, keine Anhebung des 
Freibetrags für Betriebsveranstal-
tungen. Das Wachstumschancege-
setz hat im Vermittlungsverfahren 
zwischen Bundestag und Bundes-
rat ordentlich Federn gelassen. 
Welche Änderungen im Lohnsteu-
errecht es mit der Veröffentlichung 
im Bundesgesetzblatt am 27. März 
2024 über alle parlamentarischen 
Hürden geschafft haben, listen wir 
nachfolgend ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit auf.

Private Nutzung von 
Elektrofahrzeugen
Bei betrieblichen Kraftfahrzeugen, 
die keine CO2-Emissionen haben 
(reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brenn-
stoffzellenfahrzeuge), ist für die Ein-
Prozent-Regelung nur ein Viertel 
des Bruttolistenpreises anzusetzen. 
Auch bei der Fahrtenbuch-Methode 
sind nur 25 Prozent der Anschaf-
fungskosten oder vergleichbarer 
Aufwendungen in Ansatz zu brin-
gen. Dies galt bisher nur, wenn der 
Fahrzeugpreis nicht mehr als 60.000 
Eurobetragen hat. Dieser Höchst-
betrag wurde mit dem Wachstums-
chancengesetz auf 70.000 Eurofür 
Elektrofahrzeuge angehoben, die 
nach dem 31. Dezember 2023 ange-
schafft wurden bzw. werden.

Pauschbetrag für Lkw-Fahrer
Als Alternative für die bei einer 
Übernachtung im Kraftfahrzeug 
des Arbeitgebers tatsächlich ent-
stehenden Mehraufwendungen 
gibt es seit 2020 eine Übernach-
tungspauschale für Berufskraft-
fahrer. Sie erspart den Nachweis 
von Kosten für die Benutzung 

sanitärer Einrichtungen (Toiletten, 
Wasch- oder Duschgelegenhei-
ten) auf Raststätten und Autohö-
fen, von Park- und Abstellkosten 
sowie von Reinigungskosten für 
die Schlafkabine. Der Pauschbe-
trag findet sowohl für den steuer-
freien Arbeitgeberersatz als auch 
für den Abzug als Werbungskosten 
Anwendung und beträgt jetzt 9 
Euro(bis 2023: 8 Euro).

Gruppenunfallversicherung
Der bisher zu beachtende Grenz-
betrag in Höhe von 100 Eurobei der 
Pauschalierung der Lohnsteuer für 
die Beiträge für eine Gruppenun-
fallversicherung wurde mit dem 
Wachstumschancengesetz abge-
schafft. Dies gilt erstmals für den 
Lohnsteuerabzug 2024.

Freibeträge für Versorgungsbezüge
Von Versorgungsbezügen bleibt 
ein prozentualer und auf einen 
Höchstbetrag begrenzter Ver-
sorgungsfreibetrag sowie ein 
Zuschlag zum Versorgungsfreibe-
trag steuerfrei. Der anzuwendende 
Wert wird nicht mehr in jährlichen 
Schritten von 0,8 Prozentpunkten, 
sondern nur noch von 0,4 Prozent-
punkten verringert. Der Höchstbe-
trag sinkt um jährlich 30 Euround 
der Zuschlag zum Versorgungsfrei-
betrag um jährlich 9 Euroo.

Fünftelungsregelung beim 
Lohnsteuerabzug
Bisher kann die Tarifermäßigung für 
bestimmte Entschädigungen bzw. 
Vergütungen für mehrjährige Tätig-
keiten (sog. Fünftelungsregelung) 
bereits bei der Berechnung der 
Lohnsteuer berücksichtigt werden. 
Da dieses Verfahren für Arbeitgeber 
aufwendig ist, wurde es gestrichen. 
Die Arbeitnehmenden können die 
Tarifermäßigung jedoch weiter-
hin im Veranlagungsverfahren bei 
ihrem Wohnsitzfinanzamt geltend 
machen. Die Streichung gilt erst-
mals für den Lohnsteuerabzug 
2025.

Progressionsvorbehalt beim 
Qualifizierungsgeld
Für Arbeitnehmende in berufli-
cher Weiterbildung besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen seit 
dem 1. April 2024 Anspruch auf 
Qualifizierungsgeld von der Bun-
desagentur für Arbeit. Mit dem 
Wachstumschancengesetz wurde 
festgelegt, dass es steuerlich wie 
das Kurzarbeitergeld zu behandeln 
ist: Steuerfreiheit, aber Progres-
sionsvorbehalt. Dies bedeutet, dass 
sich durch den Leistungsbezug der 
Steuersatz für das übrige Einkom-
men erhöht.

 www.ikk-gesundplus.de 
/profil-news

Lohnsteuerrecht 
Wachstumschancengesetz in Kraft
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Das PUEG (Pflegeunterstützungs- 
und -entlastungsgesetz) brachte 
zum 1. Juli 2023 Änderungen im 
Beitragsrecht: Beitragssatz und 
Beitragszuschlag für Kinderlose 
wurden erhöht sowie ein nach der 
Kinderzahl gestaffelter Beitragsab-
schlag eingeführt. Um die Arbeitge-
ber von Bürokratie zu entlasten, soll 
ein digitales Verfahren zum Nach-
weis der Elterneigenschaft und der 
Anzahl der berücksichtigungsfähi-
gen Kinder etabliert werden. Bis zur 
Umsetzung gilt ein vereinfachtes 
Nachweisverfahren – ggf. verbun-
den mit einem Anspruch auf Verzin-
sung der Beitragserstattung.

Auf vereinfachtes folgt digitales 
Nachweisverfahren
Vor dem Hintergrund eines 
Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 7. April 2022 
ist mit dem PUEG ein Beitragsab-
schlag in Höhe von 0,25 Beitrags-
satzpunkten je Kind vom zweiten 
bis zum fünften Kind eingeführt 
worden. Der Abschlag gilt bis zum 
Ablauf des Monats, in dem das 
jeweilige Kind das 25. Lebensjahr 
vollendet.
Das vereinfachte Nachweisverfah-
ren lässt es zu, dass die Arbeitneh-
menden ihre Kinder unter 25 Jahren 
lediglich mitteilen. Dies bedeutet, 
auf das Vorlegen konkreter Nach-
weise und die damit verbundene 
Prüfung wird übergangsweise ver-
zichtet. Künftig ist die Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Kinder 
gegenüber dem Arbeitgeber nach-
zuweisen. Und damit dies mög-
lichst effizient geschieht, sieht das 
PUEG die Entwicklung eines digita-
len Verfahrens vor.

Über den Sachstand hat die Bun-
desregierung Mitte Januar 2024 
berichtet. Demnach soll auf Steuer-
daten zu Eltern-Kind-Beziehungen 
zurückgegriffen werden, die bereits 
im ELStAM-Verfahren zur Bildung 
der Lohnsteuerabzugsmerkmale 
vorhanden sind. Die Daten sollen 
den Arbeitgebern über ein digi-
tales Abruf- und Push-Verfahren 
vom Bundeszentralamt für Steu-
ern (BZSt) über die Datenstelle der 
Rentenversicherung (DSRV) zur 
Verfügung gestellt werden. Diese 
Kommunikationswege seien erfor-
derlich, damit bereits vorhandene 
digitale Schnittstellen genutzt 
werden können.

Gegenwärtiger Umsetzungsstand
Verschiedene Bundesministerien 
arbeiten in ressortübergreifenden 
Arbeitsgruppen mit anderen betei-
ligten Stellen an der Umsetzung 
des digitalen Nachweisverfahrens. 
Die Datenübermittlung soll dabei 
über bereits etablierte Meldewege 
erfolgen. Die dafür erforderliche 
Regelungen im Sozialgesetzbuch 
enthält das Wachstumschancen-
gesetz vom 27. März 2024. Danach 
stellt sich die Funktionsweise des 
automatisierten Übermittlungsver-
fahrens wie folgt dar:
» Die Arbeitgeber übermitteln bei 
Beginn und Ende einer pflegeversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung 
Meldungen über ihr Entgeltabrech-
nungssystem oder das SV-Melde-
portal an die DSRV. Geplant ist, 
dass die neuen Meldungen zu den 
bestehenden Meldepflichten hin-
zukommen, also zusätzlich zu den 
regulären DEÜV-Meldungen abzu-
geben sind.
 

» Als Reaktion kommen eine Initi-
almeldung mit den Angaben zu den 
Kindern sowie – über die gesamte 
Beschäftigungsdauer hinweg – 
elektronische Änderungsmitteilun-
gen als Abonnement. Ähnlich dem 
ELStAM-Verfahren sollen also keine 
weiteren Anfragen erforderlich sein. 
» voraussichtlichen Verfahrens-
beginn am 1. Juli 2025, spätestens 
aber bis Dezember 2025, sind auch 
für alle Bestandsfälle Anmeldungen 
zu übermitteln.
Hinweis: Gemeinsame Grundsätze, 
die das automatisierte Übermitt-
lungsverfahren detailliert beschrei-
ben, werden aktuell erarbeitet und 
sollen bis Ende 2024 vorliegen. 

Höhe der Verzinsung geregelt 
Während des Übergangszeitraums 
sind die Beitragsabschläge so bald 
wie möglich zu berücksichtigen. 
Überzahlte Beiträge sind späte-
stens bis zum 30. Juni 2025 zu 
erstatten, wobei das Wachstum-
schancengesetz hinsichtlich der 
Verzinsung eine Vereinfachungs-
regelung enthält. Hiernach ist der 
Erstattungsanspruch nach Ablauf 
des Kalendermonats der Beitrags-
zahlung bis zum Ablauf des Kalen-
dermonats vor der Erstattung mit  
4 Prozent pro Jahr zu verzinsen. Ein 
gesonderter Antrag auf Verzinsung 
muss nicht gestellt werden.

Wichtig: Laut GKV-Spitzenverband 
kann für vor dem Start des digitalen 
Nachweisverfahrens (voraussichtlich 
am 1. Juli 2025) erfüllte Erstattungs-
ansprüche wegen seit dem 1. Juli 
2023 zu viel gezahlter Pflegeversiche-
rungsbeiträge kein Anspruch auf Ver-
zinsung entstehen.

Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
Beitragsabschlag in der Pflegeversicherung


